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Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Arti-
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Planzeichenverordnung (PlanZV) 
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TEXTLICHER TEIL 

In Ergänzung der Planzeichnung und des Planeintrags wird Folgendes festgesetzt: 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-15 BauNVO) 

1.1 WA - Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 

Zulässig sind: 

- Wohngebäude, 

- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 

sowie nicht störende Handwerksbetriebe, 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden nicht Be-

standteil des Bebauungsplans. 

2. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-21a BauNVO) 

2.1 GRZ - Grundflächenzahl 

Grundflächenzahl entsprechend Planeintrag. 

2.2 Zahl der Vollgeschosse 

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß entsprechend Planeintrag. 

2.3 Höhenlage der baulichen Anlagen 

Die Höhenlage von Gebäuden wird durch Erdgeschossfußbodenhöhen (EFH) über NN 

entsprechend Planeintrag festgesetzt. Abweichungen hiervon sind bis zu 0,5 m zulässig. 

Die Erdgeschossfußbodenhöhe ist an der Oberkante Rohfußboden zu messen. 

2.4 Höhe der baulichen Anlagen 

Die maximal zulässigen Höhen baulicher Anlagen bestimmen sich durch eine max. Ge-

bäudehöhe (GHmax) entsprechend Planeintrag. 

Als oberer Bezugspunkt für die zulässige Gebäudehöhe bei einseitig geneigten Dächern 

gilt der äußere Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut. 
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Als oberer Bezugspunkt für die zulässige Gebäudehöhe bei Sattel-, Walm- und Krüppel-

walmdächern gilt die Firstlinie. 

Als unterer Bezugspunkt für die zulässige Gebäudehöhe gilt die nach Ziffer 2.3 und im 

zeichnerischen Teil gemäß Planeintrag festgesetzte Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) 

über NN. 

Erläuterungsskizze: 

 

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflä-
chen und Stellung der baulichen Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22-23 BauNVO) 

3.1 Bauweise 

Zulässige Bauweise entsprechend Planeintrag. Dabei bedeutet: 

E  = offene Bauweise, zulässig sind nur Einzelhäuser 

3.2 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen bestimmen sich durch Baugrenzen 

entsprechend Planeintrag. 
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4. Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; § 31 Abs. 1 BauGB; §§ 12 und 14 BauNVO) 

4.1 Garagen 

Garagen müssen auf der Zufahrtsseite einen Mindestabstand von 5 m zur Verkehrsfläche 
haben. 

4.2 Nebenanlagen 

Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO sind auf den nicht überbaubaren Grundstücks-
flächen bis zu einem Volumen von maximal 40 m³ umbauter Raum im Sinne des § 31 
Abs. 1 BauGB zulässig. 

5. Verkehrsflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

5.1 Aufteilung von Verkehrsflächen 

Die im Plan dargestellte Aufteilung der Verkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Fest-
setzung. Sie dient lediglich der Information über beabsichtigte Gestaltung des Verkehrs-
raums. 

6. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Je Wohngebäude sind maximal zwei Wohneinheiten zulässig. 

7. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB) 

7.1 Oberflächenbefestigung 

Pkw-Stellplätze, Zufahrten, Hauszugänge, Garagenvorplätze, Terrassen sowie Geh- und 
Fußwege sind so anzulegen, dass das Niederschlagswasser versickern kann (z.B. Rasen-
gittersteine, Rasenpflaster, Schotterrasen, wasserdurchlässige Pflasterung o.ä.). Der Un-
terbau ist auf den Belag abzustimmen. 

7.2 Ausschluss unbeschichteter metallischer Dacheindeckungen und Fassaden-

verkleidungen 

Unbeschichtete metallische Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen sind unzu-
lässig. 
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7.3 Beleuchtung des Gebiets 

Zum Schutz von nachtaktiven Insekten ist die Straßen- und Wegbeleuchtung mit insek-
tenschonenden Lampen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik auszustatten. Es 
sind Leuchten zu wählen, die das Licht gerichtet nach unten abstrahlen und kein Streu-
licht erzeugen.  

7.4 Verbesserung des örtlichen Kleinklimas 

Die Freiflächen der Baugrundstücke sind – außer im Traufbereich der Gebäude bis max. 
0,5 m Breite – unversiegelt zu belassen, gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu erhalten, 
soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendungen benötigt werden. 
Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien (Folie, Vlies) sind nur zur Anlage 
von permanent mit Wasser gefüllten Gartenteichen zulässig. Großflächig mit Steinen, 
Kies, Schotter oder sonstigen vergleichbaren losen Materialschüttungen bedeckte Flä-
chen, in welchen diese Materialien das hauptsächliche Gestaltungsmittel sind und Pflan-
zen nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen (Schottergärten), sind unzulässig. 

8. Pflanzgebote und Pflanzbindungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

8.1 Pflanzgebot auf Baugrundstücken 

Pro angefangenen 200 m² Grundstücksfläche ist ein heimischer Obstbaum zu pflanzen, 
dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die Bäume sollen bei ihrer Pflan-
zung als Hochstämme einen Stammumfang von 10-12 cm haben. Die erhaltenen Bäume 
in einem Teil der Grundstücke werden angerechnet. 

Mindestens 5 % der Grundstücksflächen sind mit gebietsheimischen Sträuchern grup-
pen- oder heckenartig zu bepflanzen. Dabei ist je Strauch 2 m² Pflanzfläche anzunehmen. 

Ein Formschnitt sollte nur aus Gründen des Nachbarrechts vorgenommen und sonst eine 
naturnahe Wuchsform angestrebt werden. Ein Rückschnitt ist nur im Winterhalbjahr 
(01.10. bis 28.02.) zulässig. Die Pflanzungen sind spätestens zwei Jahre nach Bezug fer-
tigzustellen. 

Die Artenlisten im Anhang sind zu beachten. 

8.2 Pflanzbindung Einzelbäume 

Die mit einem Erhaltungsgebot belegten Einzelbäume sind zu erhalten und bei Abgang 
durch gleichwertige zu ersetzen. 
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II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

1.1 Dachform 

Als Dachform sind nur Pultdächer, Satteldächer, Walmdächer und Krüppelwalmdächer 

zulässig. 

Für untergeordnete Nebengebäude sind zusätzlich noch Flachdächer zulässig. 

1.2 Dachaufbauten und Dacheinschnitte 

Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind bis höchstens 50 % der Trauflänge zulässig, 

wobei die Länge der einzelnen Dachaufbauten 5 m nicht überschreiten darf. Der Abstand 

der Dachaufbauten vom Ortgang muss mindestens 1,25 m betragen. Von Traufe und 

First sind Dachaufbauten deutlich abzurücken (mind. 0,5 m in der Vertikalen gemessen). 

1.3 Dachdeckung 

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind mit Ausnahme 

von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen unzulässig. 

Dächer mit Dachneigungen unter 15°, sofern diese nicht durch Solarkollektoren oder 

Photovoltaikanlagen verdeckt sind, sind zu begrünen.  

Für untergeordnete Nebengebäude und Garagen sind ausnahmsweise auch begrünte 

Flachdächer zulässig. 

1.4 Fassaden 

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind mit Ausnahme 

von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen unzulässig. 

2. Werbeanlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Sich bewegende Werbeanlagen sowie Lichtwerbungen mit Lauf-, Wechsel- und Blinklicht 

sind unzulässig. 

3. Verwendung von Außenantennen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO) 

Pro Gebäude ist nur eine Außenantenne oder eine Satellitenempfangsanlage zulässig. 
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4. Niederspannungsfreileitungen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO) 

Niederspannungsfreileitungen sind unzulässig. 

5. Stellplatzverpflichtung für Wohnungen 
(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 

Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen (§ 37 Abs 1 LBO) wird auf 2,0 Kfz-Stellplätze 
pro Wohnung erhöht. 

6. Herstellung von Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versi-

ckern von Niederschlagswasser – naturverträgliche Regenwas-

serbewirtschaftung 
(§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO) 

Zur Retention auf den Grundstücken ist das anfallende Niederschlagswasser der Dach-
flächen in einer Retentionszisterne zu sammeln und gedrosselt in den Mischwasserkanal 
abzuleiten. Eine Kombination der Retentionszisterne mit einer zusätzlichen Brauchwass-
erzisterne ist möglich. Das Retentionsvolumen muss mindestens 18,6 l/m² (1,86 m³/100 
m²) Dachfläche betragen. Das Mindestvolumen beträgt unabhängig von der Größe der 
Dachfläche 1,00 m³.  Der spezifische Drosselabfluss aus der Retentionszisterne ist ange-
lehnt an einen natürlichen Gebietsabfluss (unbebautes Gebiet). Dieser beträgt 0,25 l/s je 
100 m² Dachfläche. Der minimale Drosselabfluss wird auf 0,1 l/s festgelegt. Die Abfluss-
drossel hat zu gewährleisten, dass sich der Retentionsraum nach Einstau selbsttätig wie-
der entleert. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten. Die 
Ausführungsart, Lage und Größe der Zisterne sind im Baugesuch nachzuweisen. Der 
Drosselabfluss sowie der Überlauf der Zisterne sind in den Mischwasserkanal einzuleiten. 

Des Weiteren ist in Bezug auf die Rückstausicherung die DIN 1986-T100 zu beachten. 

III. HINWEISE 

1. Baufeldräumung und Gehölzrodung 

Bäume und Sträucher dürfen nur im Zeitraum von Oktober bis Februar außerhalb der 
Brutzeit gefällt werden. 

Auf § 44 Bundesnaturschutzgesetz wird verwiesen. 
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2. Bodenfunde 

Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind 
unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. 

Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktags nach der Anzeige in 
unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer 
Verkürzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG). 

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. 

3. Altlasten 

Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial an-
getroffen, so ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und gemäß § 3 Lan-
des-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) und den §§ 7 und 15 Kreislaufwirt-
schaftsgesetz zu verfahren. Die Gemeinde und das Landratsamt sind umgehend über Art 
und Ausmaß der Verunreinigung zu benachrichtigen. 

Bei erheblichem Ausmaß sind die Arbeiten bis zur Klärung des weiteren Vorgehens vor-
läufig zu unterbrechen. Bezüglich des Entsorgungsweges und der Formalitäten gibt der 
zuständige Abfallentsorger Auskunft. 

4. Bodenschutz 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes 
(BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) wird hingewiesen. 

Mutterboden, der beim Bau anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten auszuhe-
ben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhalten und 
zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe auch § 202 BauGB). 

Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1 
BBodSchG gewährleisten (z.B. Miete: Schütthöhe bei feinkörnigem Boden mit Pflanzen-
resten max. 1,5 m, bei sandigem Boden mit wenig Pflanzenresten max. 2,5 m, Schutz vor 
Vernässung und Staunässe etc.). 

Entsprechendes gilt für Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Flächen der Baustelleneinrich-
tung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die natürliche Bodenstruktur vor er-
heblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schützen. Entstandene Boden-
verdichtungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern. 

Nach § 202 BauGB ist der Mutterboden in der Bauphase zu erhalten und zu schützen. 
Zwischenlager dürfen eine Höhe von 2 m nicht überschreiten und sind vor Verdichtungen 
und Erosion zu schützen. Das gelingt am besten, wenn die Mieten profiliert und geglättet 
sowie bei einer Lager-dauer von über 6 Monaten mit tiefwurzelnden, winterharten und 
stark wasserzehrenden Pflanzen (z.B. Ölrettich) begrünt werden. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine Altlasten bekannt. Sollten bei Aus-
hubarbeiten auffällige Verfärbungen, ein auffälliger Geruch oder sonstige 
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ungewöhnliche Eigenschaften des Aushubmaterials festgestellt werden, sind die Arbeiten 
einzustellen und das Wasserrechtsamt beim Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis unverzüg-
lich zu informieren. 

5. Grundwasserfreilegung 

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit Grund-
wasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt als Untere Wasser-
behörde rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen. 

Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Ar-
beiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen und die Untere 
Wasserbehörde ist zu benachrichtigen (§ 43 Abs. 6 WG). 

Verunreinigungen bzw. Belastungen des Grundwassers können auch im überplanten Be-
reich grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. 

Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflächengewässer 
ist unzulässig. 

6. Baugrunduntersuchung 

Es werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen nach DIN EN 1997-2 bzw. 
DIN 4020 empfohlen. 

7. Herstellung des Straßenkörpers 

Die zur Herstellung des Straßenkörpers notwendigen Abgrabungen, Aufschüttungen und 
unterirdischen Stützbauwerke (Hinterbeton von Randsteinen und Rabattenplatten) ge-
hen nicht in das Straßeneigentum über, sondern verbleiben zur ordnungsgemäßen Nut-
zung bei den angrenzenden Grundstücken und sind entschädigungslos zu dulden. 
Gemäß § 12 Abs. 5 StrG besteht keine Erwerbspflicht der Gemeinde. 

8. Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungskörper 

Der Eigentümer hat gemäß § 126 BauGB das Anbringen von Haltevorrichtungen und Lei-
tungen für Beleuchtungskörper der Straßenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtungs-
körper und des Zubehörs sowie Kennzeichen und Hinweisschilder für Erschließungs-
anlagen auf seinem Grundstück zu dulden. Es erfolgt im Einzelfall eine vorherige Benach-
richtigung. 



Gemeinde Eschelbronn – Gemarkung Eschelbronn 

Bebauungsplan „Vorderer Weißeberg II“ 
 

Textlicher Teil – Satzung Seite 10  

9. Regenwasserzisternen 

Der Einbau von Regenwasserzisternen muss durch eine anerkannte Fachfirma erfolgen. 
Der Betrieb der Regenwasserzisterne muss dem Gesundheitsamt und dem Wasserver-
sorger gemeldet werden. Dies gilt nur für Regenwasserzisternen, aus denen in ein 
Brauchwassernetz zur Nutzung innerhalb von Gebäuden eingespeist wird. 

Auf die Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) und das DVGW Regelwerk W 400-1-
Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen wird hingewiesen. 

Bei der Nutzung von Regenwasser ist das Arbeitsblatt DBVW Technische Regel Arbeits-
blatt W555 zu beachten. 

10. Starkregenereignisse 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Geltungsbereich Überflutungen in Folge von Starkre-
genereignissen nicht auszuschließen sind, so dass bei Realisierung von Gebäudeteilen 
unterhalb der angrenzenden Straßenoberkante das Thema Hochwassersicherheit / 
Starkregenmanagement bei der Planung zu berücksichtigen ist. Beim Nachweis der 
Überflutungssicherheit gelten die DIN EN 752 sowie die DIN 1986-100. 

Zur Schadensbegrenzung bei außergewöhnlichen Ereignissen kommt dem gezielten Ob-
jektschutz im öffentlichen und privaten Bereich in Ergänzung zu temporärer Wasseran-
sammlung auf Frei- und Verkehrsflächen und schadensfreier Ableitung im Straßenraum 
vorrangig Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang ist das Merkblatt DWA-M 119 zu 
beachten. 

11. Hausdruckerhöhungsanlagen 

Der Einbau von Hausdruckerhöhungsanlagen wird empfohlen, um den nach DVGW er-
forderlichen Mindestdruck von 1,5 bar zu erhalten. 

12. DIN 1986-T100 

Die DIN 1986-T100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke – Teil 100: 
Bestimmungen in Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056) wird in Zimmer 7 im 
Rathaus der Gemeinde Eschelbronn zur Einsichtnahme bereitgehalten. Zudem kann sie 
käuflich über den Beuth-Verlag, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin, erworben werden. 

13. Umgang mit Bodenaushub 

Der überschüssige Bodenaushub ist einer sinnvollen Wiederverwertung zuzuführen. Bei 
Auffüllungen darf Mutterboden/Oberboden max. 20 cm überschüttet werden. Dazu ist 
für das Baugebiet eine überschlägige Berechnung der Menge des überschüssigen Bo-
denaushubes anzustellen. Bei einer Menge von mehr als 2.000 cbm ist ein Wiederverwer-
tungskonzept zu erstellen und der unteren Bodenschutzbehörde vorzulegen. 
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14. Denkmalpflege 

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Be-

funde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbe-

hörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, 

Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschich-

ten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der 

Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde 

mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrig-

keiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäolo-

gischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

Ausführende Baufirmen sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt werden. 

15. Geotechnik 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Ver-

breitungsbereich quartärer Lockergesteine (Löss) mit im Detail nicht bekannter Mächtig-

keit. Darunter werden die Gesteine der Trochitenkalk-Formation (Oberer Muschelkalk) 

erwartet. 

Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei 

Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind 

nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer ge-

plant bzw. wasser-wirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 

(2005) verwiesen und im Einzel-fall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen 

Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der Bau-

grundeigenschaften sowie ggf. von Sulfatgesteinslösung im Untergrund sollte von der 

Errichtung technischer Versickerungsanlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, Mul-

den-Rigolen-Systeme zur Versickerung) Abstand genommen werden. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-

beiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-

higkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei 

Antreffen verkarstungsbeding-ter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spal-

ten) werden objektbezogene Baugrund-untersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 

4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
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IV. ARTEN- UND SORTENLISTEN 

Artenliste 1: Verwendung gebietsheimischer Sträucher und An-

pflanzungen 

 

Cornus mas Kornelkirsche 

Cornus sanguinea Roter Hartriegel 

Corylus avellana  Hasel 

Euonymus europaeus  Pfaffenhütchen 

Ligustrum vulgare  Liguster 

Lonicera xylosteum  Heckenkirsche 

Prunus spinosa  Schlehe 

Rhamnus cathartica  Kreuzdorn 

Rosa canina  Hundsrose 

Sambucus nigra  Schwarzer Holunder 

Viburnum lantana  Wolliger Schneeball 

Viburnum opulus  Gemeiner Schneeball 

Artenliste 2: Obstbaumsorten 

 

schwach bis mäßig starkwüchsige Apfelsorten: 

Berner Rosenapfel 

Champagner Renette 

Engelberger Renette 

Erbachhofer Mostapfel 

Rheinapfel 

Gewürzluiken 

Goldparmäne 

Grahams Jubiläumsapfel 

Horneburger Pfannkuchenapfel 

Kardinal Bea 

Kassler Renette 

Krügers Dickstiel 

Prinz Albrecht von Preußen 

Prinzenapfel 

Kusino, purpurrot 

Roter Bellefleur 

Schweizer Orangenapfel 

Kirschensorten:  

Büttners Rote 

Große Schwarze Knorpel 

Hedelfinger 

Schneiders Späte Knorpel 
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Aufgestellt:  

Eschelbronn den  

DIE GEMEINDE:  DER PLANFERTIGER : 

 
IFK - INGENIEURE 

Partnerschaftsgesellschaft mbB 

LEIBLEIN – LYSIAK – GLASER 

EISENBAHNSTRASSE 26  74821 MOSBACH 

E-Mail: info@ifk-mosbach.de 

 

Ausfertigung: 

      

Der textliche und zeichnerische Inhalt dieser Satzung stimmt mit dem Satzungsbeschluss des 

Gemeinderates vom 19.07.2022 überein. 

Die ordnungsgemäße Durchführung der o.g. Verfahrensschritte wird bestätigt. 

      

Eschelbronn, den    Der Bürgermeister 

      

      

     

                         (Siegel)      

 


